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I. Einleitung



Im Jahr 2027 wird das Kloster Muri sein 1000-jähriges Jubiläum feiern. Zu diesem Anlass
wurde ein Forschungsprojekt initiiert, das in umfassender Weise die Geschichte des
Aargauer Benediktinerklosters, dessen Konvent noch heute existiert und mittlerweile im
Bozener Stadtteil Gries im Südtirol angesiedelt ist, neu aufarbeiten soll. Die vorliegende
Dissertation erforscht in diesem Rahmen die Geschichte des Klosters Muri im Hoch-
mittelalter und will die frühesten Entwicklungen des Konvents nachzeichnen. Das
Hauptanliegen der Untersuchung ist, das Kloster als Institution in den Mittelpunkt zu
stellen und im reformklösterlichen und kirchenpolitischen Kontext zu verorten. Dabei
spielen die Beziehungen des Konvents zum Papsttum sowie zu verschiedenen weltlichen
Herrschaftsträgern, insbesondere jedoch diejenigen zur Gründerfamilie Muris, den
Habsburgern, eine zentrale Rolle. Zugleich werden die Verhältnisse zu anderen geistli-
chen Institutionen berücksichtigt, wobei dieser Aspekt nebst den Bischofssitzen vor allem
Klöster betrifft, die sich im gleichen politischen, religiösen und sozialen Raum wie Muri
befanden.

Die Aufarbeitung der Klostergeschichte basiert auf einer langen und vielfältigen For-
schungstradition, die sich einerseits mit dem Kloster Muri im Speziellen, andererseits mit
der hochmittelalterlichen Sakrallandschaft im südwestdeutschen Raum im Allgemeinen
beschäftigt. Um über bisherige Ergebnisse hinauszukommen, nimmt diese Abhandlung
eine Perspektive ein, die vom theoretischen Konzept der Erinnerungskulturen ausgeht.
Dadurch können die bereits vielfach rezipierten Quellen mit neuen Fragestellungen
konfrontiert werden. Die daraus hervorgehenden aktualisierten Resultate älterer Unter-
suchungen und neue Erkenntnisse werden im Anschluss mit den Ergebnissen der um-
fangreichen Forschung zur kirchenpolitischen Geschichte des deutschen Hochmittelal-
ters in einen Zusammenhang gebracht. In der Einleitung und der daran anschließenden
Übersicht zu den Quellen soll es zunächst darum gehen, die Rahmenbedingungen und
Voraussetzungen für den analytischen Teil der Arbeit zu klären. Die Einleitung ist dazu in
vier Abschnitte unterteilt, die den Untersuchungsraum, den Untersuchungszeitraum, die
theoretische Einordnung und zuletzt die Fragestellungen, das Vorgehen und die Zielset-
zungen erläutern. Die Ausführungen zur Quellengrundlage sind danach in zwei Unter-
kapitel aufgeteilt. Das Erste stellt die Quellen vor, die im Umfeld des Klosters Muri ent-
standen, und das Zweite legt die zusätzlich zu diesem Quellenkorpus herangezogenen
Quellen aus.
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1. Geopolitischer Untersuchungsraum

1.1. Überlagerung von Herrschaftsräumen

Nach der Krönung des römisch-deutschen Kaisers Konrad II. zum König von Burgund
im Jahre 1033 und dem damit einhergehenden Anschluss Burgunds an das salische Reich,
war dieses die größte politische Einheit, zu der Muri gehörte. Deshalb unterzeichnete am
4. März 1114 der Urenkel Konrads II., Kaiser Heinrich V. in Basel eine Urkunde und ließ
festhalten, quod in regno nostro regulare quoddam monasterium situm est, in provincia
scilicet Burgundia, in episcopatu Constanciensi, in pago Argowe dicto in comitatu Rore,
quod Mure nuncupatum est […]1). Anhand dieses Diktums werden die Herrschaftsräume
(vgl. Abb. 1) deutlich, in die das Kloster Muri eingebunden war.
Die für sie im kaiserlichen Diplom verwendeten Bezeichnungen sind in erster Linie sol-
che, die auf politisch-hierarchische Strukturen abzielen und zu erkennen geben, mit wel-
chen Herrschaftsträgern und Institutionen in den entsprechenden Räumen zu rechnen
ist2). Da es sich bei bei der Provinz Burgund, dem pagus Aargau und der Grafschaft Rohr
um weltlich politische Gefüge unterschiedlicher Größe handelt, wobei der pagus und der
comitatus Entitäten sind, die sich innerhalb der Provinz befanden, und die Diözese
Konstanz eine kirchenpolitische Einheit ist, die sich partiell über alle diese Räume er-
streckte, wird ersichtlich, dass Muri innerhalb von mehreren, sich überlagernden geopo-
litischen Räumen zu verorten ist3). Überdies umfassten diese räumlichen Einheiten be-
stimmte geographische Gebiete, die unter anderem durch topographische und natürliche
Grenzen wie beispielsweise der Aare voneinander getrennt waren. Deshalb werden nun
diese verschiedenen räumlichen Gebilde genauer betrachtet.

1) Acta Murensia, S. 34. Zur Zitierweise der Quellen sei angemerkt, dass die Kurzbelege in der Regel ohne
Angabe der EditorInnen gemacht werden, außer wenn zwei gleichlautende Editionen voneinander unter-
schieden werden müssen. Bei den Acta Murensia wird die vereinzelt zitierte Edition von Kiem als Acta
Murensia, ed. Kiem ausgewiesen, während sich die Belege, die ActaMurensia lauten, immer auf die Edition
von Bretscher-Gisiger und Sieber beziehen. Betrifft eine Anm. den der Edition und Übersetzung folgen-
den Sachkommentar von Bretscher-Gisiger und Sieber, so werden die Editoren im Kurzbeleg als Verfasser
ausgewiesen und mitgenannt.
2) Vgl. Schneider, Begriffe, S. 345: »In der Vergangenheit hat eine Reihe von Begriffen Ansätze für die
wissenschaftliche Beschäftigung mit Raum als Ausdruck sozialen und politischen Handelns der Menschen
geliefert, die zugleich Gegenstand aktueller Forschungen sind. Gemeint sind zeitgenössische Einheiten der
politischen oder administrativen Gliederung wie comitatus, diocesis, ducatus, pagus oder regnum. Es sei
daran erinnert, dass die meisten dieser Begriffe eine räumliche oder eben auch eine institutionelle Infor-
mation bieten können (Polysemie), nämlich hinsichtlich des Amts oder der ausgeübten Autorität«.
3) Der Begriff ›geopolitisch‹ wird hier und im Folgenden im Sinne von »durch die geografische Lage be-
dingt politisch« respektive »raumgebunden politisch« und nicht im Sinne von »die Geopolitik betreffend«
verstanden.
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Die hier genannten, aber auch in anderen Quellen noch zu eruierende Räume sind
zudem die Gebiete, in denen andere Klöster lagen, deren institutionelle Geschichten Be-
rührungspunkte mit der des Klosters Muri aufweisen und die daher punktuell in die
Untersuchung miteinfließen. Der Untersuchungsraum ist dementsprechend ein relevan-
tes Kriterium für die Selektion der in die Arbeit miteinbezogenen Klöster. Die Überla-
gerung verschiedener machtpolitischer Gebilde und die damit einhergehende mehrfache
Durchdringung des geopolitischen Raumes um Muri sind maßgebliche Voraussetzungen
für die Klostergeschichte Muris. Ob und inwiefern dies auf die Entwicklung des Klosters
hemmenden oder fördernden Einfluss hatte, wird an spezifischen Stellen der Arbeit im
Detail zu beurteilen sein.

Während das Kaiserdiplom die Herrschaftsräume deutlich macht, in denen Muri
gleichzeitig verortet wurde, nennen die Acta Murensia, die Chronik des Klosters, andere

Abb. 1: Das Herzogtum Schwaben und das Königreich Burgund im 11. und 12. Jahrhundert.
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geographische und politische Raumbezeichnungen oder geben Hinweise darauf, auf
welche Gebiete sich die Episoden der Klostergeschichte beziehen. Zunächst werden mit
Konrad II. und Heinrich II. zwei deutsche Könige genannt, womit der Bericht der Acta
Murensia in den ihnen zugeschriebenen Machtbereich eingeordnet wird4). Unmittelbar
darauf folgt die Erklärung, wie Lanzelin von Altenburg in den Besitz der Ländereien in
Muri kam. Mit der Beschreibung von Lanzelins Herkunft sowie der Behauptung, er sei
der Sohn Guntrams des Reichen gewesen, rückt die Region am Oberrhein in den Blick5).
Weil Guntram Ländereien im Elsass und Breisgau besaß und sein Sohn Lanzelin vielleicht
im Klettgau, eher aber im Aargau begütert war6), wird ersichtlich, dass der Raum zwi-
schen Schaffhausen und Straßburg für die vorliegende Untersuchung Beachtung verdient.

Die Acta Murensia legen immer wieder nahe, das Elsass in den Untersuchungsraum zu
integrieren, indem sie hinsichtlich eines Rechtsstreits zwischen Lanzelins Söhnen Radbot
und Rudolf deutlich machen, dass Rudolf im Elsass Ländereien besaß, weil er dort die
Zelle Ottmarsheim gründete7). Zudem kaufte das Kloster Muri später zwei Glocken in
Straßburg, wo der möglicherweise mit den Habsburgern verwandte Werner I. zwischen
1001 und 1028 das Bischofsamt bekleidete8).

Doch die Acta Murensia beschränken sich nicht nur auf den elsässischen Raum und
die oberrheinischen Gebiete, sondern erwähnen auch die Region Zürich und damit ein
Kerngebiet des Herzogtums Schwaben. Über Radbot wird erzählt, dass er an einer Ver-
sammlung teilgenommen hätte, die »bei der Brücke des Flusses namens Glatt stattfand«9)

und den Einsiedler Abt gebeten hätte, das Kloster Muri einzurichten und mit Mönchen
zu besiedeln. Außerdem wird gesagt, dass einer der ersten Mönche Muris, Reginbold, aus
Solothurn kam, womit auf den burgundischen Herrschaftsraum verwiesen wird10).

4) Vgl. Acta Murensia, S. 4.
5) Vgl. ebd.; Bretscher-Gisiger/Sieber, Acta Murensia, S. 147 f., Anm. 86 und 87.
6) Lanzelin, der in den Acta Murensia als comes de Altenburg bezeichnet wird, dürfte wohl nach der
Ortschaft Altenburg in der Nähe der Habsburg und nicht nach dem gleichnamigen Ort im Klettgau be-
nannt sein, wie Maurer aufgrund der Ergebnisse besitzgeschichtlicher Abhandlungen darlegt, vgl. Mau-
rer, Land, S. 109, mit Anm. 10; so auch Bornert/Eichenlaub, Ottmarsheim, S. 488; Meier, Klos-
ter, S. 16.
7) Vgl. Acta Murensia, S. 6; MGH DD H IV, Nr. 99 und 126, die die Angaben der Acta Murensia bestä-
tigen; Bornert, L’église, S. 7–11; Bornert/Eichenlaub, Ottmarsheim, S. 488–490; Nuss, Habs-
bourg, S. 152 f.
8) Vgl. zu Bischof Werner I. von Straßburg Dollinger, Straßburg, S. 154; Lamke, Cluniacenser, S. 15;
Scherer, Bischöfe, S. 20. Zum Kauf der Glocken vgl. Acta Murensia, S. 14. Zum Verwandtschaftsver-
hältnis vgl. unten, Kapitel III.2.
9) Acta Murensia, S. 10: Sub eodem tempore, cum maximum placitum fieret iuxta pontem fluvii qui dicitur
Glat, venit illuc comes Radeboto et acersivit de cella sancti Meginradi abbatem venerabilem nomine Ein-
bricium et eum rogavit, ut pro dei amore ipse faceret hic monasterium construi et cetera, que fuissent nec-
essaria habitacula monachis, et suos fratres ad hoc inplendum destinaret. Übersetzung nach ebd., S. 11.
10) Vgl. ebd., S. 10. Zudem wird ebd., S. 82, ein Hoftag Heinrichs III. in Solothurn erwähnt.
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